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SOZIAL­

PARTNERSCHAFT 
Vereinbarung zwischen der Bundes­

kammer der gewerblichen Wirtschaft, 
der Bundeskammer fiir Arheit�r und 

Angestellte, dem Österreichischen Ge­
werkschaftsbund und der Präsiden­
tenkonferenz der Landwirtschafts­

kammern Österreichs 
vom 2:{. November 1992 

Die bisherige, auf dem Grundsatz 
der Freiwilligkeit basierend!:', Koope­
ration der Sozialpartner war von dem 
Bewußtsein getragen, daß durch eine 
sinnvolle Zusammenarbeit am besten 
die Ziele eines beschleunigten Wachs­
tums und einer Steigerung c'les Volks­
einkommens angestrebt und etTcicht 
werden können. Dabei spielten vor al­
lem die Stabilisierung des Geldwertes 
und die Steigerung der Produktion ei­
ne besondere Rolle (Vgl. Raab-Olab­
Abkommen 1962). 

Die weltwirtschaftliche Entwick­
lung ist gegenwärtig gekennzeichnet 
durch eine Globalisierung des Wettbe­
werbs, durch weitere Liberalisierung 
bei Dienl>lleil>t.ungen, durch regionale 
Integration und darauf abgestellte 
Strategien der Wirtschaftsunterneh­
men. Auch die Notwendigkeit des 
sorgsamen Umganges mit den Res­
sourcen der Natur wird weltweit aner­
kannt. Darüber hinaus führen politi­
sche Umwälzungen und großes Wohl­
slandsgefälle in l:<�nropa nnc'l weltweit 
zu erheblichen Wanderungsbewegun­
gen. 

Die Österreichische Wirtschafts- und 
So7ialpolitik wird dadurch in vielfäl­
tiger Weise gefordert. Diese Her­
ausforderungen legen es nahe, Ziele 

und Mittel der Zusammenarbeit der 
Sozialpartner neu zu vereinbaren: 
- Weitere Erhöhung des Wohlstandes 

und des sozialen Standards durch 
qualitatives Wirtschaftswachstum, 
welr.hes möglichst umweltverträg­
lich sein muß und auch die Ressour­
cen 7.Ur Umweltsanierung schafft. 
Gemeinsames Bemühen um die Um­
setzung des Zieles der Vollbeschäf­
tigung; bei Schwierigkeiten auf dem 
Arh�itsmarkt erfordert dies auch ei­
ne besondere Förderung und Be­
rücksichtigung von Bevölkerungs­
gruppen mit spezifischen Proble­
men wie ältere Arbeitnehmer, Ju­
gendliche und Frauen. 
Sicherung der gesamtwirtschaftli­
chen Stabilität durch Einkommen-, 
Wettbewerbs- und Währungspoli­
tik. 

- Dazu ist es notwendig, die interna­
tionale Wettbewerbsfähigkeit der 
Österreichischen Wirtschaft zu si­
chern. Dies bedingt insbe:mndere 
ständige Bemühungen um ein hohes 
Invcstitionsniveau, die Steigerung 
der ForschungsanstrengungE>n, eine 
ständige Verbesserung von Produk­
tivität und ue1· Qualität sowie eine 
ausgzeichnete Infrastruktur. 

- Umfassende Teilnahme an der in­
ternationalen und insbesondere an 
der europäischen Integration durch 
aktive gemeinsame Mitwirkung im 
Sinne der so;:::ialpartnerschaftlichen 
Ziele und Konfliktaustragungsstra­
tegic, wobei sie auch die Unterstüt­
zung dieser Bemühungen durch die 
Bundesregierung erwarten. 

- Unterstützung einer verstärkten In­
ternationalisierung der Österreichi­
schen Wirtschaft. 

- Förderung und Entwicklung der 
menschlichen Begabungen und 
Fähigkeiten in Österreich. Die Sozi­
alpartner sehen sich hier besonders 
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im Bereich der Aus- und Weiterbil­
dung herausgefordert. 

- Erhaltung und Verbesserung einer 
menschengerechten Arbeitswelt 
und Weiterentwicklung einer mög­
lichst ausgewogenen Sozialstruktur 
in Österreich. 
Die mittelfristige Wettbewerbs­

fähigkeit Österreichs wird vor allem 
die Beibehaltung einer auf Konsenslö­
sungen hin orientierten Wirtschafts­
und Sozialpolitik erfordern. Wie die 
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte 
zeigen, ist sozialer Friede zugleich ein 
Wert an sich und im internationalen 
Wettbewerb ein wichtiger komparati­
ver Vorteil. 

Die Zusammenarbeit der Sozial­
partner ist auf eine mittelfristige Ver­
stetigung von Wirtschaftspolitik und 
Wirtschaftsentwicklung gerichtet. 

In der Wirtschaftspolitik hat die 
Umweltpolitik einen hervorragenden 
Rang erhalten. Die Sozialpartner ha­
ben durch Studien des Beirats für 
Wirtschafts- und Sozialfragen bereits 
frühzeitig die Problematik erkannt 
und Lösungswege gemeinsam aufge­
zeigt. Sie werden künftig verstärkt ih­
re Mitwirkung zur Bewältigung der 
umweltpolitischen Erfordernisse an­
bieten. 

Die Landwirtschaft befindet sich 
durch zunehmenden Freihandel bei 
Agrarprodukten, durch ständigen 
Preisdruck bei Schlüsselprodukten, 
durch hohe Umweltherausforderun­
gen und durch die Umstellung auf 
Dienstleistungsfunktionen in einer be­
sonders schwierigen Lage. Die Sozial­
partner bekennen sich zur Förderung 
einer leistungsfähigen, flächendecken­
den und bäuerlichen Land- und Forst­
wirtschaft und werden an einer kon­
struktiven Lösung der anstehenden 
Probleme mitwirken. 

Aktuelle Herausforderungen 

Die Sozialpartner sehen daher in 
den kommenden Jahren besondere 
Herausforderungen auf dem Gebiet 
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der Internationalisierung, der Integra­
tion, der Öffnung Mittel- und Osteuro­
pas, der Arbeitsmarktpolitik, der Aus­
länderpolitik, der Bildungspolitik und 
der Umweltpolitik 

Im traditionellen Tätigkeitsgebiet 
der Einkommenspolitik (Lohn- und 
Preispolitik) sehen sich die Sozialpart­
ner weiterhin gefordert, sich gemein­
sam mit den relevanten Problemen 
auseinanderzusetzen und zu Ergebnis­
sen im Sinne der genannten wirt­
schafts- und sozialpolitischen Ziele zu 
kommen. 

Sie wollen auch weiterhin die ge­
setzlichen Regelungen bestimmter 
Materien in Selbstverwaltung vollzie­
hen - wie z. B. in der Sozialversiche­
rung und bei den landwirtschaftlichen 
Marktregelungen - und wollen an ei­
nem neuen Organisationsmodell der 
Arbeitsmarktverwaltung mitwirken. 

Die Sozialpartner legen auch in Zu­
kunft größten Wert auf die Einschal­
tung in die Begutachtung von Geset­
zen und Verordnungen, um durch die 
Einbringung ihrer Erfahrungen und 
der Interessenlage der Mitglieder zu 
sachgerechten Lösungen beizutragen. 

In bestimmten Materien, in denen 
sie sehr unterschiedliche Vorstellun­
gen haben, die aber die ureigensten In­
teressen der Mitglieder berühren, wer­
den sie nachhaltig bestrebt sein, in po­
litische Lösungen miteinbezogen zu 
werden: dies gilt besonders für den Be­
reich der Sozialpolitik, vor allem die 
Kranken und Pensionsversicherung, 
die Altersvorsorge, das Arbeitsrecht 
und die Arbeitsverfassung. 

Sozialpartnerschaft kann auf Dauer 
nur aus einer Position der Stärke und 
der finanziellen Unabhängigkeit er­
folgreich sein. Die Sozialpartner be­
kennen sich daher zum internen Inter­
essenausgleich und zum Prinzip der 
Pflichtmitgliedschaft in den Kam­
mern. Die Akzeptanz der Pflichtmit­
gliedschaft bei Mitgliedern u�ci in der 
Offentlichkeit ist durch verbesserte 
innerverbandliehe Demokratie, stren­
ge interne Kontrolle und verbesserte 



19. Jahrgang (1993), Heft 3 

Transparenz zu fördern. Sozialpart­
nerschaft bedeutet aber auch, daß die­
se Art der Konfliktaustragung auch 
auf betrieblicher Ebene und in den 
Bundesländern sowie künftig ver­
stärkt auf internationaler Ebene ge­
pflogen wird und nicht bloß die Spiel­
regeln auf der Bundesebene be­
stimmt. 

Institutionelle Träger: 
Paritätische Kommission 

Die Paritätische Kommission ist seit 
jeher ein Schwerpunkt der Zusam­
menarbeit der Sozialpartner. In der 
künftigen Tätigkeit der Sozialpartner 
soll sie die besondere Gesprächsebene 
zwischen Regierung und Sozialpart­
nerverbänden sein. In diesem Rahmen 
sollte die Auseinandersetzung über 
wirtschaftspolitische Strategien und 
mögliche Maßnahmen, über allfällige 
Konflikte sowie über die Umsetzung 
gemeinsamer Empfehlungen der Sozi­
alpartner erfolgen. 

Die Kommission sollte regelmäßig 
(mindestens viermal pro Jahr) zusam­
mentreten und jedenfalls um den Bun­
desminister für Finanzen erweitert 
werden. Bei Bedarf können auch wei­
tere Bundesminister und andere Insti­
tutionen eingeladen werden. 

Preisunterausschuß 

Der Preisunterausschuß sollte ein 
geändertes Aufgabenprofil erhalten: 
Im Hinblick auf die abnehmende 
Praktikabilität der traditionellen pa­
ritätischen Preisregelungen erhalten 
Wettbewerbsfragen eine zunehmende 
Bedeutung. Künftig soll über Verlan­
gen die Wettbewerbslage und -ent­
wicklung in allen Wirtschaftssektoren 
untersucht und darüber der Paritäti­
schen Kommission berichtet werden. 
Darüberhinaus wird der Preisunter­
ausschuß im offenen Sektor von den 
bestimmenden Unternehmen einer 
Branche Informationen über die Ent­
wicklung der wirtschaftlichen Ver-
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hältnisse erhalten, während im ge­
schützten Sektor nach wie vor das An­
tragsprinzip gelten soll. Bei besonde­
ren Preisauftriebstendenzen in be­
stimmten Branchen sollte die Paritäti­
sche Kommission über die allfällige 
Wiederaufnahme eines Antragssy­
stems entscheiden. Im Falle der kon­
trollierten Kostenüberwälzung bei 
laufenden öffentlichen Aufträgen soll­
te in der Paritätischen Kommission 
mit den Regierungsvertretern über die 
Einschaltung des Preisunterausschus­
ses befunden werden. 

Lohnunterausschuß 

Der Lohnunterausschuß soll seine 
Tätigkeit unter drei Vorgaben aus­
üben: antragsberechtigt ist nur der 
ÖGB, die Paritätische Kommission 
bleibt als Schiedsstelle in Konflikten 
aktiv. Der Paritätischen Kommission 
bzw. dem Lohnunterausschuß werden 
alle Kollektivvertragsabschlüsse nach 
Unterzeichnung zur Kenntnisnahme 
vorgelegt. 

Beirat für Wirtschafts- und Sozial­
fragen 

Angesichts der großen wirtschafts­
und sozialpolitischen sowie der bil­
dungspolitischen Herausforderungen 
kommt der Arbeit des Beirats beson­
dere Bedeutung zu. Um den zusätzli­
chen Aufgaben bei der Erarbeitung 
konzeptiver Lösungsvorschläge besser 
gerecht werden zu können, wird der 
Beirat künftig verstärkt Arbeitsgrup­
pen einsetzen. Jede Interessenorgani­
sation wird 4 Mitglieder entsenden. 
Weiters wird ein ständiger Ausschuß 
für Umweltfragen eingerichtet. 

Unterausschuß für internationale 
Fragen 

Es wird ein Ausschuß errichtet, der 
sich ständig mit der internationalen 
Entwicklung in den für die Sozialpart­
ner relevanten Politikbereichen befas-
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sen wird. Durch gemeinsame Eva­
luierung internationaler Prozesse soll 
die immer wichtiger werdende Teil­
nahme an Beratungen und Entschei­
dungen in europäischen und interna­
tionalen Interessenverbänden und In­
stitutionen erleichtert und bei Bedarf 
koordiniert werden. In diesem neuen 
Ausschuß wird jede Interessenorgani­
sation 4 Vertreter entsenden. 

Jeder Sozialpartner ist berechtigt, in 
allen institutionellen Trägern der Zu­
sammenarbeit Anträge auf die Einbe­
rufung von Sitzen, die Durchführung 
von Verfahren bzw. die Ausarbeitung 
von Studien zu stellen. 

Kultur der Konfliktaustragung 

Sozialpartnerschaft ist gekenn­
zeichnet durch eine besondere Art der 
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Gesprächs- und Verhandlungskultur 
und durch die Bereitschaft der betei­
ligten Verbände, Kompromisse nach 
außen und innen durchzustehen und 
unterschiedliche Interessen unter Be­
dachtnahme auf mittelfristige ge­
meinsame Ziele und gesamtgesell­
schaftliche Interessen zu vertreten. 
Dies bedingt eine permanente Ge­
sprächsbasis und einen laufenden In­
formationsaustausch. 

Bundeskammer der Gewerblichen 
Wirtschaft 

Präsidentenkonferenz der Landwirt­
schaftskammern Österreichs 

Bundeskammer für Arbeiter und 
Angestellte 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 
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